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Steuerfreibeträge für Vereine 
 Wettbewerbsverzerrungen nicht ausweiten 

 Keine Anhebung der Steuerfreibeträge 

 

Was ist Sache? 

Hintergrund 

Vereine, Feuerwehren und andere Organisatio-

nen melden bundesweit jährlich mehr als 300.000 

Feste an, die sich weit über den Mitgliederkreis 

hinaus an die breite Öffentlichkeit richten. Die 

explosionsartige Zunahme von Veranstaltungen 

stellt eine existenzgefährdende Konkurrenz für 

konzessionierte Betriebe im Gastgewerbe dar. 

Grundsätzlich kein Problem, wenn diese Veran-

staltungen im erträglichen Rahmen der Vereins- 

und Brauchtumspflege bleiben und ausschließlich 

im Kreise der Vereinsmitglieder durchgeführt 

würden. 

Derzeitige Rechtslage Steuerfreibetrag 
 

Für die wirtschaftlichen Aktivitäten der Vereine 

besteht derzeit ein steuerlicher Freibetrag von 

35.000 Euro pro Jahr. Selbst wenn die Einnah-

megrenze von 35.000 Euro überschritten wird, 

entsteht eine Steuerbelastung nur dann, wenn 

das nach Abzug der Betriebsausgaben zu ermit-

telnde Einkommen der wirtschaftlichen Ge-

schäftstätigkeit eines Vereins den Freibetrag in 

Höhe von 5.000 Euro übersteigt. 
 

Die Höhe des Freibetrages macht schon deutlich, 

dass damit nicht die typischen kleinen Vereine 

unterstützt werden sollen, die ab und zu bei ei-

nem runden Vereinsjubiläum ein Fest ausrichten, 

sondern der Gesetzgeber diejenigen privilegiert, 

deren regelmäßiges Auftreten eher einem Wirt-

schaftsunternehmen entspricht. 

 

Geplante Anhebung der Steuerfreibeträge 

Nunmehr will Niedersachsen im Rahmen einer 

Bundesratsinitiative den Freibetrag von 35.000 

Euro um 10.000 Euro auf 45.000 Euro erhöhen. 

Bremen plant eine Anhebung des Freibetrages 

um 5.000 Euro auf 40.000 Euro.  
 

Was fordern wir und warum?  

Faire Wettbewerbsbedingungen 
 

Der DEHOGA fordert die Gleichbehandlung aller 

gastronomischen Tätigkeiten und somit gleiche 

und faire Wettbewerbsbedingungen. 
 

Wenn Vereine nicht nur ihren Vereinszweck ver-

folgen, sondern daneben als gastronomische 

Unternehmer agieren, müssen die gleichen Re-

gelungen gelten, wie für die Profi-Gastronomen. 

Bei Vereinsfesten wird eine Vielzahl gesetzlicher 

Regelungen, die bei der klassischen Gastrono-

mie regelmäßig kontrolliert werden, kaum beach-

tet und weniger kontrolliert. Insbesondere im 

Steuerrecht den Vereinen weitergehende Vorteile 

gegenüber der klassischen Gastronomie einzu-

räumen, ist nicht nachvollziehbar und führt zu 

Wettbewerbsverzerrungen.  
 

Fazit 

Der bestehende steuerliche Freibetrag für 

Vereine in Höhe von 35.000 Euro pro Jahr 

führt schon heute zu Wettbewerbsverzerrun-

gen. In jedem Fall sollte der Steuerfreibetrag 

für Vereine nicht angehoben werden.  
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